
 
ZUCHTBERECHTIGUNG FÜR HENGSTE 

Anhang respektive Ergänzung des Stutbuchreglements vom 3. März 2001 
Abschnitt V, Absatz 4. Ff 

 
EXTERIEUR - BEWERTUNG 
  
1. Kommission 
 
Die Bewertung der Hengste erfolgt durch ein mindestens dreiköpfiges Richtergremium, 
welches durch den Vorstand bestimmt wird. 
 
2. Teilkriterien 
 

a) Rasse- und Geschlechtstyp 
b) Qualität des Körperbaus 
c) Korrektheit des Ganges 
d) Schwung und Elastizität (Trab 

u. Galoppade) 
e) Schritt 
f) Gesamteindruck und 

Entwicklung 

 
b1) Kopf 
b2) Hals 
b3) Sattellage 
b4) Rahmen 
b5)  Vordergliedmassen 
b6) Hintergliedmassen 

g) Gesamtbewertung  
 
Zu b) Die Note für die Qualität des Körperbaus stellt eine zusammenfassende Wertung der 
Merkmale b1) bis b6) dar. Sie muss sich jedoch nicht als deren arithmetisches Mittel 
ergeben, da die Merkmale b1)  bis b6) unterschiedlicher Gewichtung unterliegen. 
 
Zu g) Die Note der Gesamtbewertung eines Pferdes errechnet sich aus der Addition der 
Wertnoten der Teilkriterien a) bis f) dividiert durch 6. 
 
3. Wertnoten 
 

10 = ausgezeichnet 
9 = sehr gut 
8 = gut 
7 = ziemlich gut 
6 = befriedigend 
 

5 = genügend 
4 = mangelhaft 
3 = ziemlich schlecht 
2 = sehr schlecht 
1 = sehr schlecht/nicht ausgef. 

 
4. Kategorien 
 
A für Hengste, die im Rasse- und Geschlechtstyp (a), Gesamteindruck und Entwicklung (f) 

und Gesamtbewertung der äusseren Erscheinung (g) mindestens die Note 8 erreichen 
und in keinem der Kriterien unter die Note 5 fallen. 

 
B für Hengste, die im Rasse- und Geschlechtstyp (a), Gesamteindruck und Entwicklung (f) 

und Gesamtbewertung der äusseren Erscheinung (g) mindestens die Note 7 erreichen 
und in keinem der Kriterien unter die Note 5 fallen. 

 
C für Hengste, die die Anforderungen für A oder B nicht erreichen. 
 
 
Den Richtern ist für die Beurteilung pro Pferd genügend Zeit einzuräumen. Der Hengst ist 
den Richtern im Stand, an der Hand im Schritt und Trab auf festem Untergrund und 
freilaufend in der Halle vorzuzeigen. 


